
Herold, Wien 1983KIRCHENRECHI Christengemeinde.
Brosch. 110,—.
Das Erscheinen des kirchlichen GesetzbuchesCodex Iuris ( anonic: Codex des kanonischen

Rechtes. Lateinisch-deutsche Ausgabe, herausgege- stellte die Seelsorger ın den Ptarren VOT die Aufgabe,
ben 1mM Auftrag der Deutschen, der Berliner, der sich möglichst rasch mit den Bestimmungen
Österreichischen und der Schweizer Bischofskonfe- tür die seelsorgliche Praxis und für die Amtsführung
TrTenz SOWIe der Bischöfe VO Bozen-Brixen. Luxem- vertraut machen. Hans Paarhammer, Professor

fürKirchenrecht der Theaol. Fakultät der Universi-burg, Lüttich, Metz un! Straßburg. Deutsche ber- tat Salzburg, und Gerhard Fahrnbergzger, Professorsetzung VO Winfried Aymans Geleitwort VO  >; für Kirchenrecht der Theol Hochschule Pöl-Joseph Kardinal Höftner. Butzon un Bercker,
Kevelaer, Auflage 1984 Ln 36,— ten, haben einer Anregung der Österr. Bischofskon-

ferenz Folge geleistet un die Aufgabe übernommen,Fs annn nicht der Sinn dieser Anzeige se1in, ZU ‚.Co- eine Handreichung erstellen, die auf die Bedürtf-dex‘’ als solchem Stellung nehmen. Das Aufzeigen nısse der Pfarrer Un!| ihrer Helfer, Priester wıe Laien,
VO:!  - Anlage un Gestaltung wird INa uch dem ausgerichtet ıst un| die wichtigsten kirchenrechtli-Nichttftachmann zubilligen.
Kurzach dem Erscheinen der und rasch vergriffe-

chen Bestimmungen zusammenta(lt. VE wollten
nicht Aur einen Überblick ber materiellrechtliche

nen Auflage liegt HNUuNn  : eine Neuausgabe VOT. Für sie Inhalte der Gesetzgebung ın notwendiger Ge-wurde die deutsche bersetzung nochmals überar- rafftheit vorlegen, sondern azu uch einen Einblickbeitet Uun! der lateinische ext typographisch besser ıIn das geistige Konzept des Codex gewähren.gestaltet. Die wertvollste Bereicherung stellt das e1N-
gehende deutsche Sachverzeichnis dar. s War eine

Hans Paarhammer bietet als Einleitung eine Darle-
glückliche Idee, diesen Index uch als Sonderdruck ZUuUNg ber das CUueEe Kirchenrecht auf der Grundlage

des I1 Vatikanums:; Im Abschnitt „Pfarrgemeinde 1Imherauszubringen (kart., 9,80), daß uch die Kirchenrecht“ zeichnet sodann das Bild VvVonBezieher der Auflage ın den Vorteil dieses Regi- Pfarrei (in Österreich Hi die Bezeichnung Pfarre'  (asters, durch das der Codex erst wirklich ür den tägli- ohl mehr 1m Gebrauch) un! Pfarrer 1Im CC“hen Gebrauch erschlossen ist, kommen können.
Neu aufgenommen wurden uch die Apostolische

ın seinen wichtigsten Sparten. er Abschnitt ber
die Verkündigung des Wortes un! die Feier der Sa-Konstitution Zur Durchführung Von Kanonisations- kramente hat Gerhard Fahrnberger ZU Verfasser.vertahren und das Motu Propio ber die authenti- Diese Handreichung hat sich 1n der Praxis schon be-sche Interpretation des CS währt, S1E ist ın der and vieler Pfarrer und ihrerDas Buch dart ın keiner Pfarrkanzlei fehlen, ber

uch alle Absolventen der Theologiesollten In ihre Mitarbeiter; SI ıst vorwiegend für österreichische
Handbibliothe aufnehmen. Bedürfnisse abgefaßt un! berücksichtigt daher nicht

die partikularrechtlichen Bestimmungen, die ın1nNz Rudolf Zinnhobler Deutschland ıIn Geltung stehen: treffen für
Deutschland die Auskünfte ber Pfarrgemeinderat
und Vermögensverwaltung nicht Inzwischen hatSCHWENDENWEIN HU Beiträge ZUT Erneue-

FuUuNnNs des Kirchenrechts. (Kechtsfragen ın Kirche un uch die Österr . Bischofskonferenz och einige De-
Staat, Band I1) Selbstverlag, Graz 1984 krete erlassen, etwa ber die kirchlichen Benefizien,

ber die Rechtspersönlichkeit VO  J kirchlichen kin-Der Ordinarius für Kirchenrecht der TIheol Fa- richtungen 1m Bereich der Pfarre: SIE können ın eiınerkultät Graz hat die erste Gesamtdarstellung berden Auflage ZUSammen mıt der Berichtigung e1-Codex unter dem Titel „Das CUuU«rC Kirchen-
recht“ 1983 herausgebracht. Zur Codex-Reform hat niger irrıger Aussagen (5 ist des das

Lebensjahr einzusetzen; 160 sind die angeführtenaußerdem ın vielen Referaten Vorträgen un Beispiele nicht zutreffend) Aufnahme tinden.schriftlichen Beiträgen ın verschiedenen Zeitschritf- Summa ist 1ese Handreichung allenten uch des Auslandes Stellung VO Nutzen, die ın der Pfarrseelsorge mıiıt TätigkeitenHier wird eineAuswahl derauf die Kodifizierungsar- kirchenrechtlicher Art [un haben kin ausführli-beiten und auf den Codex bezogenen Autfsätze ches Sachregister, das die informierende Darstellung
meinen
wiederge eben. Die Themen bewegen sich VO:|  - allge- gut abrundet, erleichtert die Arbeit. Den Vertassernberlegungen wıe „Rechtsentwicklung Im Uun! dem Verlag gebührt für dieses hilfreiche kleineKirchenrecht“ „Dynamik un Stabilität“ bis Werk aufrichtiger ankpastoralen Studien wıe 'as EUE Eherecht un 1NZz Peter (Gradauerseine pastoralen Auswirkungen“, „Rechte Uun! Pflich-
ten der Kleriker“, „Der ständige Diakon“; aktuell Im
Gespräch ıst ferner das Thema „Rechte un Pflich- ZAPP HELMUT, Kanonisches Fherecht.
ten Katalog der Menschen- und Christenrechte Im Rombach, Freiburg 1983 art 28,—.

Kirchenrechtscodex“.
Zu den aNnzeZORECNEN Problemen ird eine klare un Es liegt damit die MNeu bearbeitete Auflage des VO|  —_

zuverlässige Antwort gegeben. Ulrich Mosiek 71978) begründeten FEherechtslehr-
Linz Peter (Gsradauer buches VOT; die etzten Auflagen wurden schon VO

Zapp mitbetreut. Die bisher schon gebotenen und
geschätzten Vorzüge bestimmen uch diese Ausga-

PAARHAMMER ANS FAGER- be große Klarheit des Stils un!: der Gedankenfüh-
ARD, Pfarrei und Pfarrer Im CTE Rechtli- rung, Ausführlichkeit ın der Darlegung VOonNn Begrif-
che UOrdnung der Seelsorge, der Verkündigung des fen und Materien, nottut, dabei ber doch
Wortes Gottes und der Feier der Sakramente ın der ımmer gute Lesbarkeit. Wie VO  3 trüher schon HC
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KIRCHENRECHT 

Codex Iuris Canonici. Codex des kanonischen 
Rechtes. Lateinisch-deutsche Ausgabe, herausgege­
ben im Auftrag der Deutschen, der Berliner, der 
Österreichischen und der Schweizer Bischofskonfe­
renz sowie der Bischöfe von Bozen-Brixen. Luxem­
burg, Lüttich, Metz und Straßburg. Deutsche Über­
setzung von Winfried Aymans u. a. Geleitwort von 
Joseph Kardinal Höffner. (935 .) Butzon und Bercker, 
Kevelaer, 2. Auflage 1984. Ln. DM 36,- . 

Es kann nicht der Sinn dieser Anzeige sein, zum .Co­
dex· als solchem Stellung zu nehmen. Das Aufzeigen 
von Anlage und Gestaltung wird man auch dem 
Nichtfachmann zubilligen. 
Kurz nach dem Erscheinen der 1. und rasch vergriffe­
nen Auflage liegt nun eine Neuausgabe vor. Für sie 
wurde die deutsche Übersetzung nochmals überar­
beitet und der lateinische Text typographisch besser 
gestaltet. Die wertvollste Bereicherung stellt das ein­
gehende deutsche Sachverzeichnis dar. Es war eine 
glückliche Idee, diesen Index auch als Sonderdruck 
herauszubringen (kart., DM 9.80), so daß auch die 
Bezieher der 1. Auflage in den Vorteil dieses Regi­
sters, durch das der Codex erst wirklich für den tägli­
chen Gebrauch erschlossen ist, kommen können. 
Neu aufgenommen wurden auch die Apostolische 
Konstitution zur Durchführung von Kanonisations­
verfahren und das Motu Propio über die authenti­
sche Interpreta tion des CIC. 
Das Buch darf in keiner Pfarrkanzlei feh len, aber 
auch alle Absolventen der Theologie sollten es in ihre 
Handbibliothek aufnehmen. 
Linz Rudolf Zinnhobler 

SCHWENDENWEIN HUGO, Beiträge zur Erneue­
rung des Kirchenrechts. (Rechtsfragen in Kirche und 
Staat, Band II). (125.) Selbstverlag, Graz 1984. 

Der Ordinarius für Kirchenrecht an der Theol. Fa­
kultät Graz hat die erste Gesamtdarstellung über den 
neuen Codex unter dem Titel . Das neue Kirchen­
recht" 1983 herausgebracht. Zur Codex-Reform hat 
er außerdem in vielen Referaten Vorträgen und 
schriftlichen Beiträgen in verschiedenen Zeitschrif­
ten - auch des Auslandes - Stellung genommen. 
Hier wird eine Auswahl der auf die Kodifizierungsar­
beiten und auf den neuen Codex bezogenen Aufsätze 
wiederge_geben. Die Themen bewegen sie~ von all~e­
meinen Uberlegungen wie .Rechtsentwicklung 1m 
neuen Kirchenrecht", . Dynamik und Stabilität", bis 
zu pastoralen Studien wie .Das neue Eherecht und 
seine pastoralen Auswirkungen·, . Rechte und Pflich­
ten der Kleriker·, .Der ständige Diakon"; aktuell im 
Gespräch ist ferner das T hema . Rechte und Pflich­
ten. Katalog der Menschen- und Christenrechte im 
neuen Kirchenrechtscodex·. 
Zu den angezogenen Problemen wird eine klare und 
zuverlässige Antwort gegeben. 
Linz Peter Grada11er 

PAARHAMMER HANS / FAHRNBERGER GER­
HARD, Pfarrei und Pfarrer im neuen C/C. Rechtli­
che Ordnung der Seelsorge, der Verkündigung des 
Wortes Gottes und der Feier der Sakramente in der 
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Christengemeinde. (187.) Herold, Wien 1983. 
Brosch. S 110,-. 

Das Erscheinen des neuen kirchlichen Gesetzbuches 
stellte die Seelsorger in den Pfarren vor die Aufgabe, 
sich möglichst rasch mit den neuen Bestimmungen 
für die seelsorgliche Praxis und für die Amtsführung 
vertraut zu machen. Hans Paarhammer, Professor 
für Kirchenrecht an der Theo!. Fakultät der Universi­
tät Salzburg, und Gerhard Fahrnberger, Professor 
für Kirchenrecht an der Theol. Hochschule St. Pöl­
ten, haben einer Anregung der Österr. Bischofskon­
ferenz Folge geleistet und die Aufgabe übernommen, 
eine Handreichung zu erstellen, die auf die Bedürf­
nisse der Pfarrer und ihrer Helfer, Priester wie Laien, 
ausgerichtet ist und die wichtigsten kirchenrechtli­
chen Bestimmul)gen zusammenfaßt. Vf. wollten 
nicht nur einen Uberblick über materiellrechtliche 
Inhalte der neuen Gesetzgebung in notwendiger Ge­
rafftheit vorlegen, sondern dazu auch einen Einblick 
in das geistige Konzept des neuen Codex gewähren . 
Hans Paarhammer bietet a ls Einleitung eine Darle­
gung über das neue Kirchenrecht auf der Grundlage 
des II. Vatikanums; im Abschnitt .Pfarrgemeinde im 
neuen Kirchenrecht' zeichnet er sodann das Bild von 
. Pfarrei (in Österreich ist d ie Bezeichnung . Pfarre• 
wohl mehr im Gebrauch) und Pfarrer im neuen CIC' 
in seinen wichtigsten Sparten. Der 2. Abschnitt über 
die Verkündigung des Wortes und die Feier der Sa­
kramente hat Gerhard Fahrnberger zum Verfasser. 
Diese Handreichung hat sich in der Praxis schon be­
währt, sie ist in der Hand vieler Pfarrer und ihrer 
Mitarbeiter; sie ist vorwiegend für österreichische 
Bedürfnisse abgefaßt und berücksichtigt daher nicht 
die partikularrechtlichen Bestimmungen, die z. B. in 
Deutschland in Geltung stehen; so treffen für 
Deutschland die Auskünfte über Pfarrgemeinderat 
und Vermögensverwaltung nicht zu. Inzwischen hat 
auch die Österr. Bischofskonferenz noch einige De­
krete erlassen, etwa über die kirchlichen Benefizien, 
über die Rechtspersönlichkeit von kirchlichen Ein­
richtungen im Bereich der Pfarre; sie können in einer 
neuen Auflage - zusammen mit der Berichtigung ei­
niger irriger Aussagen (S. 92 ist statt des 13. das 14. 
Lebensjahr einzusetzen; S. 160 sind die angeführten 
Beispiele nicht zutreffend) - Aufnahme finden. 
Summa summarum ist diese Handreichung allen 
von Nutzen, die in der Pfarrseelsorge mit Tätigkeiten 
kirchenrechtlicher Art zu tun haben. Ein ausführli­
ches Sachregister, das die informierende Darstellung 
gut abrundet, erleichtert die Arbeit. Den Verfassern 
und dem Verlag gebührt für dieses hilfreiche kleine 
Werk aufrichtiger Dank. 
Linz Peter Gradauer 

ZAPP HELMUT, Kanonisches Eherecht. (288.J 
Rombach, Freiburg 1983. Karl. DM 28,-. 

Es liegt damit die 6. neu bearbeitete Auflage des von 
Ulrich Mosiek (tl978) begründeten Eherechtslehr­
buches vor; die letzten Auflagen wurden schon von 
Zapp mitbetreut. Die bisher schon gebotenen und 
geschätzten Vorzüge bestimmen auch diese Aus~a­
be: große Klarheit des Stils und der Gedankenfü~­
rung, Ausführlichkeit in der Darlegung von Begrif­
fen und Materien, wo es nottut, dabei aber doch 
immer gute Lesbarkeit. Wie von früher schon ge-



wohnt, wird jedem Kapitel ıne reiche „Literatur- nısS Als reine Disziplinarmalßnahme dürfe
auswahl“ geboten. Als kleiner Mangel annn CIMD- die Verweigerung VO: Sakramenten keineswegs ein-
funden werden, da(ß die Fußnoten mıiıt der Literatur- gesetzt werden:;: S1E sel schließlich nicht Zu!r Beloh-
auswahl den Enden der einzelnen Kapitel tin- NUuNg Verhaltens gestiftet, sondern Zur Versöh-
den sind. Der Darlegung des Stoffes ıst eine deutsche NUuNg der Menschen mıit (G‚ott 1er ird den
Übersetzung der anones des kEherechtes (cann bisherigen Vorschlägen eın Aspekt beige-
1055—1165) angefügt; handelt sich treilich bracht; als allgemeine Lösung des Problems dürfte
ıne eigene, nicht die offizielle, Im Auftrag der doch ohl aum In rage kommen; für einzelne Fälle
Deutschen Bischofskonferenz erstellte Übersetzung, stellt jedoch dieser inweis auf das „matrımonıum
die erst spater erschienen ist kin ausführliches Regi- putativum” einen gangbaren Weg dar, der In das Er-
steram Schlulß erhöht die Nützlichkeit und die Leich- ImMessen des jeweiligen Seelsorgers gestellt bleibt.

1nz Peter Gradauertigkeit der Arbeit mit dem schon seit fast welı Jahr-
zehnten bewährten Lehrbuch.
1NnNz Poeter Gradauer

PASIORALIHEOLO
MATTHAUS Geschieden und wieder Der-

heiratet. Beurteilung der Ehen VO Geschiedenen, ZERFASS ROLF, Menschliche Seelsorge. Für eine
die wieder heiraten. Friedrich Pustet, Kegens- Spiritualität Vo  3 Priestern und Laien 1Im Gemeinde-
burg 1983 art 12,80. dienst. Herder, Freiburg 1985 Ppb. 19,80
Für die Seelsorger ist eine schmerzliche Tatsache, Viele Laien arbeiten heute mıiıt Priestern uch In der
da[i die Zahl der Ehescheidungen ständig zunımmt amtlichen Deelsorge zusamımen [)as ertfordert eine
und damit uch die ahl derer steigt, die mıiıt einem gemeinsame Spiritualität, VO: VE schlicht als „Be-

Partner eine Keue«e Ehe geschlossen haben der rufsethos“ übersetzt (8) Dieses annn ür die Laien-
schließen wollen. Die gemeinsame 5Synode der Bistü- Mitarbeiter nicht VO Kontrast ZuU Priestertum her
InerTr ın der Bundesrepublik Deutschland ıIn Würz- verstanden, ber auch nicht durch Übertragung der
burg (1971—1975) Uun!: die Bischofssynode ın Kom priesterlichen 5Spiritualität auf SIiE werden
(1980) haben verlangt, eiıne Lösung suchen, da (9) Daher sucht Zertaß ach Quellen für eine CUuUeE
Geschiedene, die wieder heiraten, nicht weiter dem Spiritualität aller Mitarbeiter In der Seelsorge. Er
kirchlichen Leben entfremdet werden, sondern uch T1 dafür eın, uch Laien den Titel „Seelsorger“sakramentalen Leben der Kirche teilnehmen kön- zubilligen: 1€ Fähigkeit ZU!T Seelsorge 1st eın Cha-
nen. Der Regensburger Kirchenrechtler stellt einen Msma, eine treie abe des Geistes (Eph die der

Lösungsvorschlag VOT. Am Prinzip der Unauftf- Herr seiner Kirche schenkt un die ın keiner Weise
löslichkeit der Ehe, das Ja eın göttliches Gebot dar- auf das Amt beschränkt ist, wiewohl INa  j sich WUn-
stellt, wird natürlich nicht gerüttelt. Unter den bisher schen Mag, alle Amtsträger waäaren Seelsorger“ (92)
vorgebrachten Versuchen ZUr Lösung des Problems Zerfaß stutzt sich bei der Entwicklung einer gemeın-der wiederverheirateten Geschiedenen un ihrer Spiritualität für alle Seelsorger Vor allem auf
Teilnahme der vollen Sakramentengemeinschaft die Bibel, dieer reichlich zıtıert, interpretiert und
der Kirche hatte der inweis auf die Praxis der Ost- ditiert. Er ze1g!| NeUuUe, überraschende Durchblicke:
kirchen bisher einen ftesten Platz In den nNeuesten Pu- Seelsorge als Gastfreundschaft, den Seelsorger als
blikationen T1 ber der Aspekt, die Zweitehe als ‚verwundeten rzt  ‚x 98—111), die Brüche In der el
„matrımon1um toleratum“ gelten lassen, wieder Biographie als eine unersetzliche Qualifika-
mehr in den Hintergrund. Vt schlägt OT, die UT Z1 tion für die Seelsorge „Narben sind ugen”, 105)
vil geschlossenen Zweitehen unter dem sichts- Mit einem solchen Berutsethos können alle Mitar-
punkt der Putativehen betrachten, die War tor- beiter ıIn der Seelsorge leben Uun! arbeiten.
ell ungültig sind, ber VO den Partnern nicht Leider tindet sich kein inweis darauf, da(ß das Buch
erkannt und betrachtet werden; die kirchliche aus$s einzelnen Beiträgen zusammengestellt wurde,Rechtsordnung schützt denjenigen, der unter DEeTI- die tür bestimmte Anlässe gesprochen bzw. geschrie-sönlichen Umständen In „gute‘: Glauben“ die ben wurden un! schon ın Zeitschriften publi-Norm handelt. uch eın Geschiedener, der ıne CUEC zıiert sind Man würde her die etwas zufällig WIT-
Ehe eingehe, könne dies unter bestimmten Voraus- kende Auswahl der einzelnen Abschnitte SOWIeEe uch
setzungen ın der „redlichen Überzeugung“ tun, frei die Verschiedenheit der 5Sprache verstehen. och Je-
VO sittlicher Schuld handeln dürten. Entschei- des Thema ıst ZUur Sache lNe Mitarbeiter einer
dend SEl 1er sein subjektives gutes (ewissen. Vt „menschlichen Seelsorge“ werden das Buch mıiıt Ge-
verweist darauf da viele Geschiedene VOT allem aus Wwıinn lesen.
begründeter Sorge die Kindererziehung, der s1e Linz Wilhelm Zauner
sich allein nicht gewachsen ühlten, eine euUeEC Ehe
eingingen. Es zeıge sich also, daß eine solche Fhe

ALIER Pastoral miıt Distanzier-WäaTr immer kirchenrechtlich ungültig sel un: des-
halb uch keinen Anspruch auf eine Ordnung 1Im u- ten Situation Theologie Kontaktnahme.
Beren Rechtsbereich habe, ıIn bestimmten Fällen ber [)on Bosco, München 1981 art 19,50
nicht als schwer sundcdhaft gelten habe Dies jedoch Der Titel des Buchs 1st programmatisch. [Jas Anlie-
ware die Voraussetzung für einen Ausschluß VO den gen Friedbergers 1st die Pastoral mıt, nicht 1i
Sakramenten. Der wirksamen Lossprechung VO:  —_ stanzierten.
Sünden under Zulassung der Eucharistie un: Kran- Diesem Anliegen dienen bereits die grundsätzlichen
kensalbung stehe lediglich eın „‚sündhaftftes Verhält- Überlegungen ber das Phänomen der Distanzie-
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wohnt, wird zu jedem Kapitel eine reiche .Literatur­
auswahl" geboten. Als kleiner Mangel kann emp­
funden werden, daß die Fußnoten mit der Literatur­
auswahl an den Enden der einzelnen Kapitel zu fin­
den sind. Der Darlegung des Stoffes ist eine deutsche 
Übersetzung der Canones des Eherechtes (cann. 
1055-1165) angefügt; es handelt sich freilich um 
eine eigene, nicht um die offizielle, im Auftrag der 
Deutschen Bischofskonferenz erstellte Übersetzung, 
die erst später erschienen ist. Ein ausführliches Regi­
ster am Schluß erhöht die Nützlichkeit und die Leich­
tigkeit der Arbeit mit dem schon seit fast zwei Jahr­
zehnten bewährten Lehrbuch. 
Linz Peter Gradauer 

KAISER MATTHÄUS, Geschieden und w ieder ver­
heiratet. Beurteilung der Ehen von Geschiedenen, 
die wieder heiraten. (114.) Friedrich Pustet, Regens­
burg 1983. Kart. DM 12,80. 

Für die Seelsorger ist es eine schmerzliche Tatsache, 
daß die Zahl der Ehescheidungen ständig zunimmt 
und damit auch die Zahl derer steigt, die mit einem 
neuen Partner eine neue Ehe geschlossen haben oder 
schließen wollen. Die gemeinsame Synode der Bistü­
mer in der Bundesrepublik Deutschland in Würz­
burg (1971-1975) und die Bischofssynode in Rom 
(1980) haben verlangt, eine Lösung zu suchen, daß 
Geschiedene, die wieder heiraten, nicht weiter dem 
kirchlichen Leben entfremdet werden, sondern auch 
am sakramentalen Leben der Kirche teilnehmen kön­
nen. Der Regensburger Kirchenrechtler stellt einen 
neuen Lösungsvorschlag vor. Am Prinzip der Unauf­
löslichkeit der Ehe, das ja ein göttliches Gebot dar­
stellt, wird natürlich nicht gerüttelt. Unter den bisher 
vorgebrachten Versuchen zur Lösung des Problems 
der wiederverheirateten Geschiedenen und ihrer 
Teilnahme an der vollen Sakramentengemeinschaft 
der Kirche hatte der Hinweis auf die Praxis der Ost­
kirchen bisher einen festen Platz. In den neuesten Pu­
blikationen tritt aber der Aspekt, die Zweitehe als 
. matrimonium toleratum· gelten zu lassen, wieder 
mehr in den Hintergrund. Vf. schlägt vor, die nur zi­
vil geschlossenen Zweitehen unter dem Gesichts­
punkt der Putativehen zu betrachten, die zwar for­
mell ungültig sind, aber von den Partnern nicht so 
erkannt und betrachtet werden; die k irchliche 
Rechtsordnung schützt denjenigen, der unter per­
sönlichen Umständen in .gutem Glauben· gegen die 
Norm handelt. Auch ein Geschiedener, der eine neue 
Ehe eingehe, könne dies unter bestimmten Voraus­
setzungen in der . redlichen Überzeugung· tun, frei 
von sittlicher Schuld so handeln zu dürfen. Entschei­
dend sei hier sein subjektives gutes Gewissen. Vf. 
verweist darauf, daß viele Geschiedene vor allem aus 
begründeter Sorge um die Kindererziehung, der sie 
sich allein nicht gewachsen fühlten, eine neue Ehe 
eingingen. Es zeige sich also, daß eine solche Ehe 
zwar immer kirchenrechtlich ungültig sei und des­
halb auch keinen Anspruch auf eine Ordnung im äu­
ßeren Rechtsbereich habe, in bestimmten Fällen aber 
nicht als schwer sündhaft zu gelten habe. Dies jedoch 
wäre die Voraussetzung für einen Ausschluß von den 
Sakramenten. Der wirksamen Lossprechung von 
Sünden und der Zulassung der Eucharistie und Kran­
kensalbung stehe lediglich ein .sündhaftes Verhält-

nis" entgegen. Als reine Disziplinarmaßnahme dürfe 
die Verweigerung von Sakramenten keineswegs ein­
gesetzt werden; sie sei schließlich nicht zur Beloh­
nungguten Verhaltens gestiftet, sondern zur Versöh­
nung der Menschen mit Gott. Hier wird zu den 
bisherigen Vorschlägen ein neuer Aspekt beige­
bracht; a ls a llgemeine Lösung des Problems dürfte er 
doch wohl kaum in Frage kommen; für einzelne Fälle 
stellt jedoch dieser Hinweis auf das .matrimonium 
putativum· einen gangbaren Weg dar, der in das Er­
messen des jeweiligen Seelsorgers gestellt bleibt. 
Linz Peter Gradauer 

PASTORALTHEOLOGIE 

ZERFASS ROLF, Menschliche Seelsorge. Für eine 
Spiritualität von Priestern und Laien im Gemeinde­
dienst. Herder, Freiburg 1985. Ppb. DM 19,80. 

Viele Laien arbeiten heute mit Priestern auch in der 
amtlichen Seelsorge zusammen. Das erfordert eine 
gemeinsame Spiritualität, vom Vf. schlicht als .Be­
rufsethos• übersetzt (8). Dieses kann für die Laien­
Mitarbeiter nicht vom Kontrast zum Priestertum her 
verstanden, aber auch nicht durch Übertragung der 
priesterlichen Spiritualität auf sie gewonnen werden 
(9). Daher sucht Zerfaß nach Quellen für eine neue 
Spiritualität aller Mitarbeiter in der Seelsorge. Er 
tritt dafür ein, auch Laien den Titel .Seelsorger· zu­
zubilligen: .Die Fähigkeit zur Seelsorge ist ein Cha­
risma, eine freie Gabe des Geistes (Eph 4), die der 
Herr seiner Kirche schenkt und die in keiner Weise 
auf das Amt beschränkt ist, wiewohl man sich wün­
schen mag, a lle Amtsträger wären Seelsorger· (92). 
Zerfaß stützt sich bei der Entwicklung einer gemein­
samen Spiritualität für alle Seelsorger vor allem auf 
die Bibel, die er reichlich zitiert, interpretiert und me­
ditiert. Er zeigt neue, überraschende Durchblicke: 
Seelsorge als Gastfreundschaft, den Seelsorger als 
.verwundeten Arzt" (98-111), die Brüche in der ei­
genen Biographie als eine unersetzliche Qualifika­
tion für die Seelsorge (. Narben sind Augen•, 105). 
Mit einem solchen Berufsethos können alle Mitar­
beiter in der Seelsorge leben und arbeiten. 
Leider findet sich kein Hinweis darauf, daß das Buch 
aus einzelnen Beiträgen zusammengestellt wurde, 
die für bestimmte Anlässe gesprochen bzw. geschrie­
ben wurden und z. T. schon in Zeitschriften publi­
ziert sind. Man würde so eher die etwas zufällig wir­
kende Auswahl der einzelnen Abschnitte sowie auch 
die Verschiedenheit der Sprache verstehen. Doch je­
des Thema ist zur Sache. Alle Mitarbeiter an einer 
.menschlichen Seelsorge· werden das Buch mit Ge­
winn lesen. 
Linz Wilhelm Zauner 

FRIEDBERGER WALTER, Pastoral mit Distanzier­
ten. Situation - Theologie - Kontaktnahme. 
(149.) Don Bosco, München 1981. Karl. DM 19,80. 

Der Titel des Buchs ist programmatisch. Das Anlie­
gen W. Friedbergers ist die Pastoral m it, nicht an Di­
stanzierten. 
Diesem Anliegen dienen bereits die grundsätzlichen 
Überlegungen über das Phänomen der Distanzie-
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